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Ing.Pon 2016-02-01 
 
 

Netz Burgenland GmbH 
 

Arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen 
 

V E R T R A G S K L A U S E L 

über die arbeitnehmerschutzrechtliche Verantwortung 

bei der auftragsmäßigen Vergabe von Arbeiten, die voraussehbar außerhalb 

des Gefährdungsbereiches von Anlagen der Netz Burgenland GmbH stattfinden werden, 

an Auftragnehmer  o h n e  Befugnis zum Gewerbe "Elektrotechniker" 
 

Gültig ab 8. Februar 2016 
 

Mit der Annahme des gegenständlichen Auftrages verpflichtet sich der Auftragnehmer, die 

erforderliche Meldung der Bauarbeiten an das zuständige Arbeitsinspektorat gemäß 

Bauarbeiterschutzverordnung § 3 zu erstatten und die Durchführung des Arbeitsvorhabens in 

Eigenverantwortung abzuwickeln. Dies gilt insbesondere auch für den Schutz aller Arbeitnehmer, 

welche an den betreffenden Arbeitsstellen eingesetzt werden. Der Auftragnehmer verpflichtet 

sich gemäß ArbeitnehmerInnenschutzgesetz § 8 zur Koordination mit allenfalls anderen an der 

Baustelle bzw. Arbeitsstelle aktiven Auftragnehmern, dass alle von ihm als Arbeitgeber zur 

Erbringung von Leistungen bzw. Dienstleistungen eingesetzten Arbeitnehmer gemäß 

ArbeitnehmerInnenschutzgesetz § 14 unterwiesen sind und nur unterwiesene Arbeitnehmer zur 

Leistungserbringung eingesetzt werden. Für die Arbeitsdurchführung ist seitens des 

Auftragnehmers eine fachlich qualifizierte Aufsichtsperson im Sinne der 

Bauarbeiterschutzverordnung, § 4, zu bestimmen. Falls es erforderlich ist, ist gemäß BauKG der 

Projektleiter zu stellen. Diese Personen des Auftragnehmers sind dem Auftraggeber rechtzeitig, 

falls nicht anders vereinbart spätestens eine Woche vor Beginn der Arbeitsdurchführung, 

schriftlich namhaft zu machen. Sie hat entsprechend den einschlägigen gesetzlichen 

Bestimmungen für alle notwendigen, der Sicherheit im Bereich der Arbeitsstellen dienenden 

Maßnahmen verantwortlich Sorge zu tragen und deren Durchführung zu veranlassen. 
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B e s o n d e r e  B e d i n g u n g e n : 
 

1. Bei Arbeiten jeder Art im Erdreich, wie Grabungen, Bohrungen und Eintreiben von 

Gegenständen sowie bei Baggerarbeiten sind zu beachten: 

• Einbauten im Erdreich (Kabel, Rohre, Erdungsanlagen) sind zu beachten.  

• Bei Verwendung sperriger Gegenstände und Maschinen sind gefährliche 

Annäherungen an Freileitungen und andere unter Spannung stehende Teile zu 

vermeiden.  

• Das „Merkblatt zum Schutz von Kabeln bei Erdarbeiten" und die „Anweisungen für 

Kran- und Baggerfahrer in der Nähe elektrischer Freileitungen" von Oesterreichs 

Energie geben wertvolle Hinweise über das richtige Verhalten. 

• Es ist Aufgabe des Auftragnehmers, den Grundeigentümer über den Beginn der 

Arbeiten rechtzeitig zu verständigen. Ebenso hat er alle zur Vermeidung von 

Beschädigungen und Unfällen erforderlichen Auskünfte über Einbauten im Erdreich 

einzuholen. 

• Der Auftragnehmer hat auch die Lage eventuell vorhandener Einbauten der Energie 

Burgenland AG feststellen zu lassen, wofür das örtlich zuständige Servicezentrum 

anzusprechen ist. Befinden sich Einbauten der Energie Burgenland AG im Bereich der 

beabsichtigten Grabungen, darf erst damit begonnen werden, wenn das „Protokoll zur 

Freigabe von Einbauten“ vorliegt und von der Aufsichtsperson des Auftragnehmers 

unterschrieben ist. 
 

2. Besteht die Möglichkeit gefahrbringender Annäherung an Freileitungen oder andere unter 

Spannung stehende Teile, z.B. Bagger, Kran, Gerüst, Sondertransport etc., dann ist 

unbedingt davor das zuständige Servicezentrum zu verständigen und sind deren 

Anweisungen abzuwarten. Das Servicezentrum stellt fest, ob eine Freischaltung erforderlich 

ist bzw. unter welchen Voraussetzungen die Arbeiten fortgesetzt werden dürfen. 
 

3. Das Betreten von abgeschlossenen elektrischen Betriebsstätten und das Öffnen von 

elektrischen Betriebsmitteln ist den Arbeitskräften des Auftragnehmers nur unter 

Beaufsichtigung durch einen Befugten der Netz Burgenland GmbH gestattet. 
 

4. Wer die der Sicherheit dienenden Anordnungen nicht befolgt, darf seitens der jeweiligen 

Aufsichtsperson an der Arbeitsstelle nicht geduldet werden! 


